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Neuberechnung des Zuschlags bei Hinzutritt einer Rente, § 97 Abs. 3
Satz 3 ALG, § 48 SGB X

Rdschr. Nr. 165/1995 vom 14.11.1995

Rundschreiben
AH 028/2002
vom 28.06.2002

GLA V 45 a,
GLA VII 4 a/6

An die
landwirtschaftlichen Alterskassen

Das SG Braunschweig hat mit rechtskräftigem Gerichtsbescheid vom 19. April 2002
- S 5 LW 1/01 � die Klage eines Rentenbeziehers abgewiesen, der sich gegen die Min-
derung seiner Rente wegen Hinzutritts einer Rente des Ehegatten gewandt hatte.

Nach Auffassung des Gerichts ist die Beschränkung der Rente und des Zuschlages auf
die einem unverheirateten Landwirt zustehende Höhe verfassungsrechtlich unbedenk-
lich. Dass Gericht verweist insoweit auf das Urteil des BSG vom 30. April 1982 � 11
RLw 1/81 � zu § 4 Abs. 3 GAL (Rdschr. AH 12/82 vom 22. Juli 1982, GLA V 31 b).

Dass die Alterskasse berechtigt war, den Zuschlag mit Wirkung vom Zeitpunkt der Än-
derung der Verhältnisse an aufzuheben, folgert das Gericht aus § 48 Abs. 1 Satz 2 Nr.
3 SGB X. Die wesentliche Änderung liege in der Zahlung der Rente an die Ehefrau des
Klägers. Hierdurch sei seitens der Ehefrau des Klägers Einkommen erzielt worden, das
zur Minderung des Anspruchs des Klägers geführt habe. Bei § 48 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3
SGB X müsse das Einkommen nicht vom Leistungsempfänger selbst erzielt werden,
ausreichend sei vielmehr, dass sich ein von anderen Personen erzieltes Einkommen
mindernd auf seinen Anspruch auswirke.

Wegen weiterer Einzelheiten verweisen wir auf die anliegende Entscheidung.

In Vertretung

Stüwe

Anlage
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